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Teil A - Reise- und Warenlagerversicherung

1 Versicherte Sachen
Die Versicherung erstreckt sich auf
1.1 Rohmaterialien sowie Halb- und Fertigfabrikate des
Edelstein-, Juwelier-, und Uhrengewerbes im geschäft-
lichen Bereich, gleichgültig, ob sie Eigentum des Versiche-
rungsnehmers sind oder ihm zu geschäftlichen Zwecken
anvertraut wurden, und
1.1.1 für die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt
oder
1.1.2 sich vor der Versendung einem Dritten gegenüber zur
Versicherung verpflichtet hat.
Soweit dies vereinbart ist, sind versichert,
1.2 alle sonstigen Vorräte
1.3 Bargeld, Geldkarten, Sparbücher und sonstige Wertpa-
piere, Briefmarken, Telefonkarten, Münzen und Medaillen;
1.4 Behältnisse zum Aufbewahren der Reiselager.

2 Versicherte Gefahren und Schäden
2.1 Der Versicherer trägt alle Gefahren während der
2.1.1 Mitführung auf Geschäftsreisen und Geschäftsgän-
gen;
2.1.2 Beförderung durch Transportunternehmen ein-
schließlich An- und Abtransport durch firmeneigenes Per-
sonal gemäß den Bestimmungen der jeweils gültigen Aus-
gabe des Tarifs für die Versicherung von Bijouterievaloren.
Bei Versendungen für die der Versicherungsnehmer nicht
die Gefahr trägt, hinsichtlich deren er sich aber zur Versi-
cherung verpflichtet hat (Ziffer 1.1.2), ist die Beförderung
beendet, sobald die versicherten Sachen am Abliefe-
rungsort an die Stelle gebracht sind, die der Empfänger
bestimmt hat (Ablieferungsstelle), oder mit dem Ablauf von
10 Tagen, nachdem der Empfänger davon benachrichtigt
wurde, dass die versicherten Sachen abholbereit liegen.
Der frühere Zeitpunkt ist maßgebend;
2.1.3 Verkaufsverhandlungen in den eigenen Geschäfts-
räumen und bei Dritten;
2.1.4 Unterbringung in eigenen und in fremden Geschäfts-
räumen, in Kreditinstituten, Hotels oder anderen Beher-
bergungsstätten, in den Wohnungen der Reiselagerbeglei-
ter und, soweit vertraglich ausdrücklich vereinbart, in ei-
genen und in fremden Wohnungen;
2.1.5 Ausstellung in Schaufenstern, Vitrinen und Schaukä-
sten eigener und fremder Geschäftsräume, soweit ver-
traglich ausdrücklich vereinbart;
2.1.6 Aufbewahrung gegen Empfangsschein bei amtlichen
Aufbewahrungsstellen, Zollämtern, in Hotels oder anderen
Beherbergungsstätten.
2.2 Soweit dies vereinbart ist, sind Sachen gemäß 1.3 ver-
sichert während sie von dem Versicherungsnehmer oder
von einem seiner Angestellten im persönlichen Gewahr-
sam sicher verwahrt mitgeführt werden, oder sie sich in
den eigenen Geschäftsräumen unter Verschluss befinden.
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2.3 Der Versicherer leistet Ersatz für Verlust, Beschädigung
oder Zerstörung der versicherten Sachen, soweit kein
Ausschluss gemäß Ziffer 3 vorliegt.

3 Ausschlüsse
3.1 Ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen die Gefahren
3.1.1 Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlicher Ereignisse
und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus
der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie
aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge
einer dieser Gefahren ergeben;
3.1.2 Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristische
oder politische Gewalthandlungen, unabhängig von der
Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und son-
stige bürgerliche Unruhen;
3.1.3 Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe
von hoher Hand;
3.1.4 die Gefahren gemäß Ziffern 3.1.1, 3.1.2 und 3.1.3 kön-
nen im Rahmen der entsprechenden Valoren-Klauseln ge-
gen Zulagen mitversichert werden.
3.1.5 Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;
3.1.6 aus der Verwendung von chemischen, biologischen,
biochemischen Substanzen oder elektromagnetischer
Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung.
3.2 Ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch
3.2.1 natürliche Beschaffenheit, Abnutzung oder Bearbei-
tung;
3.2.2 Fehlen oder Mängel handelsüblicher Verpackung,
fehlende, ungenügende oder falsche Anschrift, Nichtbe-
achtung der Bestimmungen von Beförderungsunterneh-
men oder behördlicher Vorschriften, Verzögerung in der
Beförderung oder Auslieferung;
3.2.3 Unterschlagung, Betrug, Untreue, es sei denn, dass
solche Schäden im Gewahrsam von Transportunterneh-
men, amtlichen Aufbewahrungsstellen, Zollämtern, Kre-
ditinstituten, Hotels eingetreten sind;
3.2.4 vorsätzliche Handlungen von Personen, die mit dem
Versicherungsnehmer oder einem Reiselagerbegleiter in
häuslicher Gemeinschaft leben oder bei einem von ihnen
wohnen;
3.2.5 vorsätzliche Handlungen von Arbeitnehmern des
Versicherungsnehmers oder eines Reiselagerbegleiters,
es sei denn, dass der Verlust, die Beschädigung oder die
Zerstörung nur zu einer Zeit vorbereitet und begangen
worden sind, zu der die Betriebsräume für diese Arbeit-
nehmer geschlossen waren;
3.2.6 Fehlmengen, die bei Inventuren, Bestandskontrollen
etc. festgestellt werden, es sei denn, dass ein Diebstahl
bewiesen werden kann;
3.2.7 ungeklärtes Abhandenkommen;
3.2.8 Oxydation, Rost, Bruch, Verbiegen, Verbeulen, Ver-
schrammen während der Aufbewahrung in Ihren eigenen
Geschäftsräumen und der gemäß Teil E Nr. 6 gleichge-
stellten Personen, es sei denn, diese Schäden sind die un-
mittelbare Folge von Brand, Blitzschlag, Explosion, Flug-
zeugabsturz, Diebstahl, Raub, Wasser, höherer Gewalt;
3.2.9 kaufmännische Risiken wie Zahlungsunfähigkeit,
Zahlungsunwilligkeit, Gewinnentgang.
3.3 Ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden während
3.3.1 dem bestimmungsgemäßen Tragen. Versicherte Sa-
chen, welche zu repräsentativen Zwecken innerhalb der
Geschäftsräume vom Versicherungsnehmer oder seinen
Angestellten getragen werden, gelten mitversichert;

3.3.2 der Teilnahme an Ausstellungen, Messen oder Mo-
deschauen, es sei denn, es bestehen dafür besondere
Vereinbarungen.
3.4 Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Gefahren
oder Schäden nicht zu erbringen, so genügt für den Aus-
schluss der Haftung des Versicherers die überwiegende
Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf einen der ge-
nannten Ausschlüsse zurückzuführen ist.
3.5 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Bei grober
Fahrlässigkeit ist der Versicherer berechtigt, seine Lei-
stungen in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnisses zu kür-
zen.

4 Höchsthaftungssummen (Entschädigungsgrenzen)
4.1 Der Versicherer haftet nur bis zu den vereinbarten
Höchsthaftungssummen (Entschädigungsgrenzen). Sind in
einem Versicherungsfall die Voraussetzungen mehrerer
Höchsthaftungssummen gegeben, so ist der niedrigere
Betrag maßgebend.
4.2 Zusätzlich sind folgende Höchsthaftungssummen ver-
einbart:
4.2.1 Für Beförderungen je nach Versandart die Höchst-
haftungssummen gemäß der jeweiligs gültigen Ausgabe
des Tarifs für die Versicherung von Bijouterievaloren.
4.2.2 Für das unbeaufsichtigte Zurücklassen versicherter
Sachen im verschlossenen Kraftfahrzeug die Höchsthaf-
tungssummen der jeweils gültigen Kraftfahrzeug-Klausel.

5 Räumlicher Geltungsbereich
5.1 Versicherungsschutz besteht innerhalb des verein-
barten räumlichen Geltungsbereichs, jedoch für Bezüge
und Versendungen nur, wenn Abgangs- und Bestim-
mungsort innerhalb dieses Geltungsbereichs liegen.
5.2 Für Transporte, deren Abgangs- und/oder Bestim-
mungsort außerhalb des vereinbarten Geltungsbereichs
liegt, und für Reiselager, die außerhalb des vereinbarten
Geltungsbereichs reisen, kann der Geltungsbereich durch
besondere schriftliche Vereinbarung erweitert werden.

6 Versicherungssumme, Versicherungswert, Unterversi-
cherung
6.1 Die Versicherungssumme muss dem Versicherungs-
wert entsprechen.
6.2 Als Versicherungswert gilt
6.2.1 für den eigenen Warenbestand und für Rohstoffe: Der
Wiederbeschaffungspreis;
6.2.2 für in Arbeit befindliche und fertig gestellte Erzeug-
nisse: Die Kosten der Wiederherstellung für Waren gleicher
Güte und Beschaffenheit, abzüglich aller ersparten Kosten;
maßgebend sind die Preise am Tag des Versicherungs-
falles;
6.2.3 für an Dritte verkaufte Gegenstände: Der Rech-
nungspreis;
6.2.4 für zur Reparatur oder Schätzung übernommene Ge-
genstände: Der Wiederbeschaffungspreis;
6.2.5 für in Kommission, zur Auswahl oder Ansicht über-
nommene Stücke: Der Rechnungspreis, zuzüglich Fracht
bzw. Porto und evtl. bezahlter Zoll;
6.2.6 für sonstige Vorräte gemäß 1.2 und Sachen gemäß 1.4
der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art
und Güte wiederzubeschaffen oder sie mit dem Ferti-
gungsgrad zum Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungs-
falles neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Be-
trag;
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6.2.7 für Wertpapiere mit amtlichem Kurs der mittlere Ein-
heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amt-
lichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland, bei Spar-
büchern der Betrag des Guthabens und bei sonstigen
Wertpapieren der Marktpreis.
6.3 Ist die Versicherungssumme unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert,
so haftet der Versicherer nur nach dem Verhältnis der
Versicherungssumme zum Versicherungswert unmittelbar
vor Eintritt des Versicherungsfalles (Unterversicherung),
falls nicht gemäß Ziffer 6.4 auf den Einwand der Unterver-
sicherung verzichtet wird.
6.4 Auf den Einwand der Unterversicherung wird verzich-
tet, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles der
Versicherungswert des gesamten Warenbestands die Ver-
sicherungssumme um nicht mehr als 33 1/3 Prozent über-
steigt.

7 Entschädigung
7.1 Der Versicherer ersetzt bis zu der vereinbarten Versi-
cherungssumme und begrenzt auf die vereinbarten
Höchsthaftungssummen (Entschädigungsgrenzen)
7.1.1 für abhanden gekommene oder zerstörte Sachen de-
ren Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles;
7.1.2 für beschädigte Sachen, die notwendigen Reparatur-
kosten und gegebenenfalls eine bleibende Wertminderung,
höchstens jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles.
7.2 Daneben ersetzt der Versicherer, gleichgültig ob sie
zusammen mit der übrigen Entschädigung die Versiche-
rungssumme übersteigen,
7.2.1 die Kosten der Sicherung oder Umladung sowie die
Mehrkosten der Weiterförderung infolge eines Versiche-
rungsfalles, soweit der Versicherungsnehmer sie nach den
Umständen für geboten halten durfte oder soweit er sie
gemäß den Weisungen des Versicherers aufwendet.
7.3 Entschädigung wird nicht geleistet, soweit sie aus ei-
nem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden
kann.
7.4 Kann von einem mit der Abwicklung des Transports
beauftragten Dritten Ersatz des Schadens nicht verlangt
werden, weil dessen gesetzliche Haftung über das ver-
kehrsübliche Maß hinaus beschränkt oder ausgeschlossen
ist, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei. Dies gilt nicht, wenn auf die Beschränkung oder
den Ausschluss der Haftung kein Einfluss genommen wer-
den konnte.

Teil B - Versicherung der technischen und kauf-
männischen Betriebseinrichtung

1 Versicherte Sachen
1.1 Versichert sind
die technische und kaufmännische Betriebseinrichtung
einschließlich Wiederbeschaffungskosten für allgemeine
Anwenderprogramme - soweit sie nicht ausschließlich im
versicherten Betrieb verwendbar sind - oder Programme
für Betriebssysteme der elektronischen Datenverarbei-
tung, sowie Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehö-
rigen, jedoch ohne

- zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge;

- Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen;

- Automaten mit Geldeinwurf, Geldwechsler sowie
Geldausgabeautomaten;

- Wiederherstellungskosten für Geschäftsunterlagen
und sonstige Datenträger Teil C Nr. 10;

- an der Aussenseite des Gebäudes angebrachte Sa-
chen gemäß Teil C Nr. 9;

- Muster und Anschauungsmodelle gemäß Teil C Nr. 12.

1.2 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der
Versicherungsnehmer
a) Eigentümer ist;
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben hat oder
c) sie sicherheitshalber übereignet hat und soweit für sie
gemäß § 97 Abs. 1 Satz 2 VVG dem Erwerber ein Entschä-
digungsanspruch nicht zusteht.
1.3 Bei der Versicherung von Gebrauchsgegenständen der
Betriebsangehörigen sind nur Sachen versichert, die sich
üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers inner-
halb des Versicherungsortes befinden. Bargeld, Wertpa-
piere und Kraftfahrzeuge sind nicht versichert. Entschädi-
gung wird nur geleistet, soweit seine Entschädigung nicht
aus einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht
werden kann.
1.4 Nicht versichert sind
a) Gewässer, Grund und Boden;
b) Freileitungen außerhalb der im Versicherungsvertrag
bezeichneten Versicherungsgrundstücke;
c) Tunnel und Anlagen des Untertagebaus;
d) Off-shore-Anlagen und eigenständige On-shore-Anla-
gen, einschließlich dort befindlicher Sachen;
e) Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufes, einschließlich
dort befindlicher Sachen.
1.5 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Sachen, für
die anderweitige Spezialversicherungen bestehen. Dies
gilt nur für die durch Spezialversicherung versicherten
Gefahren.
1.6 Versicherung von Daten und Programmen
a) Daten und Programme sind keine Sachen. Entschädi-
gung für Daten und Programme wird nur geleistet, wenn
der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit
der Daten und Programme durch Verlust, Beschädigung
oder Zerstörung an dem Datenträger (Datenspeicher für
maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und
Programme gespeichert waren, verursacht wurde.
b) Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer
versicherten Sache notwendigen Daten und Programme.
Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwen-
dige Daten und Programme sind System- Programmdaten
aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten.
c) Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und
zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten
und Programme.
d) Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme,
wenn dies vereinbart ist. Sonstige Daten und Programme
sind serienmäßig hergestellte Standardprogramme, indi-
viduelle Programme und individuelle Daten, die weder für
die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig
noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger ge-
speichert sind.
e) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren
Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die
nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die sich
nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.
Ebenso leistet der Versicherer ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zu-
sätzlich entstehen, weil die versicherten Daten oder Pro-
gramme durch Kopierschutz, Zugriffsschutz oder ver-
gleichbare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutzstecker oder
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Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z.B. Kosten
für neuerlichen Lizenzerwerb).
2 Örtlicher Geltungsbereich
Versicherungschutz besteht nur innerhalb der im Versi-
cherungsvertrag bezeichneten Geschäfts- und Lagerräu-
men des Versicherungsnehmers.
Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines
eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt und in zeit-
lichem und örtlichem Zusammenhang mit diesm Vorgang
beschädigt oder zerstört werden.
3 Versicherte Gefahren und Schäden
3.1 Der Versicherer leistet Ersatz für Verlust, Beschädigung
oder Zerstörung versicherter Sachen gemäß Nr. 1.1 und 1.2
soweit kein Ausschlusstatbestand gemäß Ziffer 4 vorliegt.

4 Ausschlüsse
4.1 Ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen die Gefahren
4.1.1 Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnlicher Ereignisse
und solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus
der feindlichen Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie
aus dem Vorhandensein von Kriegswerkzeugen als Folge
einer dieser Gefahren ergeben;
4.1.2 Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristische
oder politische Gewalthandlungen, unabhängig von der
Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr und son-
stige bürgerliche Unruhen;
4.1.3 Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe
von hoher Hand;
4.1.4 Kernenergie oder sonstiger ionisierender Strahlung;
4.1.5 aus der Verwendung von chemischen, biologischen,
biochemischen Substanzen oder elektro-
magnetischer Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher
Wirkung.
4.2 Ausgeschlossen sind ohne Rücksicht auf mitwirkende
Ursachen Schäden durch
4.2.1 natürliche Beschaffenheit, Abnutzung oder Bearbei-
tung;
4.2.2 vorsätzliche Handlungen von Personen, die mit dem
Versicherungsnehmer oder einem Reiselagerbegleiter in
häuslicher Gemeinschaft leben oder bei einem von ihnen
wohnen;
4.2.3 vorsätzliche Handlungen von Arbeitnehmern des
Versicherungsnehmers oder eines Reiselagerbegleiters,
es sei denn, dass der Verlust, die Beschädigung oder die
Zerstörung nur zu einer Zeit vorbereitet und begangen
worden sind, zu der die Betriebsräume für diese Arbeit-
nehmer geschlossen waren;
4.2.4 Fehlmengen, die bei Inventuren, Bestandskontrollen
etc. festgestellt werden, es sei denn, dass ein Diebstahl
bewiesen werden kann;
4.2.5 Oxydation, Rost, Bruch, Verbiegen, Verbeulen, Ver-
schrammen während der Aufbewahrung in den Geschäfts-
räumen des Versicherungsnehmers und der gemäß Teil E
Nr. 6 gleichgestellten Personen, es sei denn, diese Schäden
sind die unmittelbare Folge von Brand, Blitzschlag, Explo-
sion, Flugzeugabsturz, Diebstahl, Raub, Wasser, höherer
Gewalt;
4.2.6 kaufmännische Risiken wie Zahlungsunfähigkeit,
Zahlungsunwilligkeit, Gewinnentgang;
4.2.7 Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler;
4.2.8 Abnutzung, Verschleiß oder Alterung, als - auch mit-
telbar - wichtigste Ursache;
4.2.9 Kontamination (z.B. Vergiftung, Verrußung, Ablage-
rung, Verstaubung, Beaufschlagung) oder Korrsion; es sei

denn, diese Schäden sind die unmittelbare Folge von
Brand, Blitzschlag, Explosion, Flugzeugabsturz, Diebstahl,
Raub, Wasser, höherer Gewalt;
4.2.10 normale Witterungseinflüsse mit denen wegen der
Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet wer-
den muss;
4.2.11 Senken, Reißen, Schrumpfen oder Dehnen;
4.2.12 innerer Verderb, Mikroorganismen, Tiere oder
Pflanzen;
4.2.13 natürliche Beschaffenheit von Sachen;
4.2.14 Verfügung von Hoher Hand;
4.2.15 Sturmflut;
4.2.16 Glas- oder Metallschmelzmassen;
4.2.17 Trockenheit und Austrocknung;
4.2.18 Be- oder Verarbeitung;
4.2.19 Grundwasser;
4.2.20 Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit;
4.2.21 Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel;
4.2.22 Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitsein-
richtungen;
4.2.23 Zerreißen infolge Fliehkraft;
4.2.24 Überdruck - außer infolge von Brand, Blitzschlag
oder Explosion;
4.2.25 Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung.
4.3 Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Gefahren
oder Schäden nicht zu erbringen, so genügt für den Aus-
schluss der Haftung des Versicherers die überwiegende
Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf einen der ge-
nannten Ausschlüsse zurückzuführen ist.
4.4 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Bei grober
Fahrlässigkeit ist der Versicherer berechtigt, seine Lei-
stungen in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnisses zu kür-
zen.

5 Versicherungswert
5.1 Versicherungswert der technischen und kaufmän-
nischen Betriebseinrichtung und der Gebrauchsgegen-
stände von Betriebsangehörigen ist
a) der Neuwert
Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen
gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wieder zu
beschaffen oder sie neu herzustellen, maßgebend ist der
niedrigere Betrag;
b) oder der Zeitwert
falls er weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt oder
falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist;
der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Sache durch
einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;
c) oder der gemeine Wert,
soweit die Sache für Ihren Zweck allgemein oder in Ihrem
Betrieb nicht mehr zu verwenden ist; gemeiner Wert ist der
für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für
die Sache oder das Altmaterial.
5.2 Versicherungswert von Datenträgern, die noch mit kei-
nen Daten belegt sind oder die Programme für Betriebssy-
steme oder allgemeine Anwenderprogramme enthalten, ist
der entsprechende Betrag gemäß Nr. 5.1 einschließlich der
Installationskosten für diese Programme.
5.3 Versicherungswert für Muster, Anschauungsmodelle,
Prototypen und Ausstellungstücke, ferner für typgebunde-
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ne, für die laufende Produktion nicht mehr benötigte Ferti-
gungsvorrichtungen ist, soweit nichts anders vereinbart
ist, entweder der Zeitwert oder der gemeine Wert gemäß
5.1 b) oder c).

6 Entschädigungsberechnung / Unterversicherung
6.1 Ersetzt werden unter Anrechnung eventueller Rest-
werte
a) bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der
Versicherungwert (Nr. 5) unmittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles;
b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zu-
züglich einer durch den Versicherungsfall etwa entstan-
denen und durch Reparatur nicht auszugleichenden Wert-
minderung, höchstens jedoch der Versicherungswert un-
mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; die Repara-
turkosten werden gekürzt, soweit sich durch die Reparatur
der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versi-
cherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles erhöht hat.
6.3 Soweit nicht anderes vereinbart ist, bleiben behördliche
Wiederherstellungsbeschränkungen oder behördliche Auf-
lagen bei der Ermittlung des Schadenbetrages unberück-
sichtigt, der für die Höhe der Entschädigungsberechnung
maßgebend ist.
6.4 Ist die Versicherungssumme unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles niedriger als der Versicherungswert,
so haftet der Versicherer nur nach dem Verhältnis der
Versicherungssumme zum Versicherungswert unmittelbar
vor Eintritt des Versicherungsfalles.
Auf den Einwand der Unterversicherung wird verzichtet,
wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles der
Versicherungswert der versicherten Sachen gemäß Ziffer
1 die Versicherungssumme um nicht mehr als 33 1/3 Pro-
zent übersteigt.
6.5 Bei der Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr)
gelten § 75 VVG und die Bestimmungen über Unterversi-
cherung (Nr. 6.4) nicht.
6.6 Ist der Neuwert der Versicherungswert, so erwirbt der
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der
den Zeitwertschaden übersteigt, einen Anspruch nur, so-
weit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt
des Versicherungsfalles sichergestellt hat, dass er die
Entschädigung verwenden wird, um
a) Sachen, die zerstört worden oder abhandengekommen
sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand
wiederzubeschaffen; nach vorheriger Zustimmung des
Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sa-
chen; anstelle von Kraft- oder Arbeitsmaschinen können
Kraft- oder Arbeitsmaschinen beliebiger Art beschafft
werden, wenn deren Betriebszweck derselbe ist;
b) Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen.
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden-
gekommenen Sachen gemäß Ziffer 5.1 b) festgestellt. Bei
beschädigten Sachen werden zur Ermittlung des Zeitwert-
schadens die Kosten einer Reparatur um den Betrag ge-
kürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache
gegenüber dem Zeitwert unittelbar vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erhöht würde.
6.7 Für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und
Ausstellungsstücke, ferner für typengebundene, für die
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil
der Entschädigung, der den gemeinen übersteigt, einen
Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädi-
gung die Voraussetzungen gemäß Nr. 6.6 a) oder Nr. 6.6 b)
erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist.

6.8 Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versi-
cherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das glei-
che gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer
tatsächlich nicht gezahlt hat.

Teil C - Versicherte Kosten

1 Versicherte Kosten
1.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des
Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des
Schadens für geboten halten durfte.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) entspre-
chend kürzen.
c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-
schädigung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.
d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erfor-
derlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers
vorzuschießen.
e) Nicht versichert sind Aufwendungen
aa) die der Versicherungsnehmer macht, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden
oder in seiner Auswirkung zu mindern.
bb) für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institu-
tionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung ver-
pflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Inter-
esse erbracht werden.
1.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen
nach geboten waren. Zieht der Versicherungsnehmer ein-
en Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich
verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen,
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kür-
zen.
1.3 Aufräumungs-, Abbruch-, Feuerlösch-, Bewegungs- und
Schutzkosten
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch die
infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwen-
dungen
a) die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für
geboten halten durfte (Feuerlöschkosten);
b) für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des
Abbruchs stehengebliebener Teile, für das Abfahren von
Schutt und sonstigen Resten zum nächstmöglichen Abla-
gerungsplatz und das Ablagern oder Vernichten (Aufräu-
mungs- und Abbruchkosten).
Bei Versicherungsfällen, die durch Elementargefahren
verursacht wurden, werden für das Aufräumen der Scha-
denstätte, soweit diese über das Versicherungsgrundstück
hinausreicht, die Aufwendungen nur ersetzt, wenn sie für
durch diesen Vertrag versicherte Sachen entstehen.
Aufwendungen für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Iso-
lierung radioaktiv verseuchter Sachen infolge eines Versi-
cherungsfalles gemäß Teil A 3.1.5 werden nur ersetzt, so-
weit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind.
c) die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung von Sachen andere Sa-
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chen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen
(Bewegungs- und Schutzkosten); Bewegungs- und Schutz-
kosten sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Re-
montage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wie-
deraufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von
Öffnungen.
1.4 Mehrkosten infolge Preissteigerungen
a) Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch
die notwendigen Mehrkosten durch Preissteigerungen
zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.
b) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung
oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst,
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem
sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung entstanden wären. Mehrkosten infolge
Kapitalmangel werden nicht ersetzt.
1.5 Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen
a) Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch
die notwendigen Mehrkosten für die Wiederherstellung der
versicherten und vom Schaden betroffenen Sache durch
behördliche Auflagen. Soweit behördliche Auflagen mit
Fristsetzung vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt
wurden, sind die dadurch entstandenen Mehrkosten nicht
versichert.
Mehrkosten im Sinne von Absatz 1 sind auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass infolge behördlicher
Wiederherstellungsbeschränkungen Reste der versi-
cherten und vom Schaden betroffenen Sache nicht mehr
verwendet werden können.
b) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wie-
derherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle er-
folgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang
ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bishe-
riger Stelle entstanden wären.
c) Der Versicherungsnehmer tritt hiermit künftige Ansprü-
che auf Ersatz des Schadens an den Versicherer ab, soweit
dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt.
1.6 Mehrkosten infolge Technologiefortschritt
a) Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch
die Mehrkosten durch Technologiefortschritt als Folge ei-
nes Versicherungsfalles.
Ersetzt werden die notwendigen Mehrkosten für die Wie-
derbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten
und vom Schaden betroffenen Sache, wenn die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der Sache in dersel-
ben Art und Güte infolge Technologiefortschritts nicht mehr
möglich ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut
aufzuwenden ist, das der vom Schaden betroffenen Sache
in Art und Güte möglichst nahe kommt.
1.7 Sachverständigenkosten
Soweit dies vereinbart ist und der entschädigungspflichtige
Schaden 25.000 EUR übersteigt, ersetzt der Versicherer die
nach den Bestimmungen Teil E Nr. 13 durch den Versiche-
rungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigen-
verfahrens.
1.8 Kosten für die Dekontamination von Erdreich
a) Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch
die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Auf-
wendungen, die dem Versicherungsnehmer aufgrund be-
hördlicher Anordnungen entstehen um
aa) Erdreich von eigenen oder gepachteten Versiche-
rungsgrundstücken innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland zu untersuchen oder zu dekontaminieren oder
auszutauschen;

bb) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie
zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten;
cc) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes
vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzustellen.
b) Die Aufwendungen gemäß a) werden nur ersetzt, sofern
die behördlichen Anordnungen
aa) eine Kontamination betreffen, die nachweislich durch
den Versicherungsfall entstanden ist und
bb) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Mo-
naten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden.
c) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kon-
tamination des Erdreichs erhöht, so ersetzt der Versicherer
die Aufwendungen gemäß a) bis b), soweit sie auch ohne
die bestehende Kontamination angefallen wären.
d) Die Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher An-
ordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des
Versicherungsnehmers einschließlich der sogenannten
Einlieferungshaftung werden nicht ersetzt.
e) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag
Ersatz beanspruchen kann.
1.9 Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch
die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Auf-
wendungen für die Wiederherstellung von Antennen-, Ge-
fahrenmelde-, Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanlagen,
Markisen, Rolläden, Schildern und Transparenten, Über-
dachungen, Schutz- und Trennwände, Abzugs- und Lüf-
tungsanlagen, die an der Außenseite des Gebäudes ange-
bracht sind, soweit der Versicherungsnehmer hierfür die
Gefahr trägt.
Dies gilt nicht für Schäden durch Einbruchdiebstahl oder
Raub.
1.10 Wiederherstellungskosten für Geschäftsunterlagen
und sonstige Datenträger
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer auch die
infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwen-
dungen für die Wiederherstellung oder Reproduktion von
Akten, Plänen, Geschäftsbüchern, Karteien, Zeichnungen
und von Daten sowie Programmen gemäß Teil B Nr. 1.6 d)
einschließlich der Installationskosten für diese Programme;
ferner Kosten für die Wiederherstellung betriebsspezi-
fischer Daten.
Soweit die Wiederherstellung nicht notwendig ist oder nicht
innerhalb von drei Jahren seit Eintritt des Versicherungs-
falles sichergestellt wird, leistet der Versicherer Entschä-
digung nur in Höhe des gemäß 5.2 berechneten Wertes des
Materials.
1.11 Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer die
Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden infolge ei-
nes Einbruchdiebstahls und Raubes oder durch den Ver-
such einer Tat
a) an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlös-
sern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasun-
gen), Rolläden oder Schutzgittern von Gebäuden innerhalb
des Versicherungsortes (Gebäudeschäden) sowie
an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Verglasun-
gen) außerhalb von Gebäuden;
b) für Schlossänderungen an den Außentüren von Gebäu-
den innerhalb des Versicherungsortes, wenn Schlüssel zu
diesen Türen durch Einbruchdiebstahl, Raub oder durch
einen außerhalb des Versicherungsortes begangenen
Raub abhanden gekommen sind; dies gilt nicht für Türen
von Tresorräumen;
c) infolge Abhandenkommens von Schlüsseln zu Tresor-
räumen, mehrwandigen Stahlschränken mit einem Min-
destgewicht von 300 kg oder eingemauerten Stahlwand-
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schränken mit mehrwandiger Tür, die sich innerhalb des
Versicherungsortes befinden, für Änderung der Schlösser
und Anfertigung neuer Schlüssel, sowie für unvermeid-
bares gewaltsames Öffnen und für die Wiederherstellung
des Behältnisses oder das Schließen dieser Öffnung.
1.12 Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer
auch die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen
Aufwendungen für die Wiederherstellung von Mustern,
Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungs-
stücken, ferner für typengebundene, für die laufende Pro-
duktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen.
2 Versicherungswert
Für Kosten gemäß Nr. 1 besteht Versicherung auf Erstes
Risiko.
Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das gleiche
gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tat-
sächlich nicht gezahlt hat.

Teil D - Ertragsausfallversicherung

1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers durch
einen Sachschaden gemäß Teil A Nr. 2 oder Teil B Nr. 3
unterbrochen, so ersetzt der Versicherer den dadurch ent-
stehenden Ertragsausfall.
1.2 Ein Ertragsausfall wird auch dann ersetzt, wenn der
Sachschaden dem Grunde nach zwar entschädigungs-
pflichtig ist, aber Gebäude und bewegliche Sachen betrifft,
die dem Betrieb des Versicherungsnehmers dienen und
durch diesen Versicherungsvertrag nicht versichert sind.
Soweit Sachen in Teil B Nr. 1 ausdrücklich ausgeschlossen
sind, gelten sie nicht als dem Betrieb dienende Sachen.
Soweit dies vereinbart ist, wird ein Ertragsausfall gemäß
Absatz 1 ferner ersetzt, wenn der Sachschaden in einem
fremden Betrieb entsteht, der dadurch an den Versiche-
rungsnehmer nicht mehr liefern kann und eine wirtschaft-
lich vertretbare Ausweichmöglichkeit für den Versiche-
rungsnehmer nicht besteht.

2 Ertragsausfallschaden / Haftzeit

2.1 Ertragsausfall ist der entgehende Betriebsgewinn und
der Aufwand an fortlaufenden Kosten in dem versicherten
Betrieb. Der Versicherer haftet für den Ertragsausfall, der
innerhalb von 12 Monaten seit Eintritt des Sachschadens
entsteht (Haftzeit).
2.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der
Ertragsausfall vergrößert wird
a) durch behördlich angeordnete Wiederaufbau- oder Be-
triebsbeschränkungen, soweit nichts anderes vereinbart
ist;
b) dadurch, dass dem Versicherungsnehmer zur Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter oder be-
schädigter oder abhandengekommener Sachen nicht
rechtzeitig Kapital zur Verfügung steht.

3 Ausschlüsse

Nicht versichert sind
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
für bezogene Waren, soweit es sich nicht um Aufwen-
dungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- oder Vor-
haltegebühren für Energiefremdbezug handelt;
b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;

c) Ausgangsfrachten, soweit keine fortlaufenden vertrag-
lichen Zahlungsverpflichtungen entgegenstehen und Pa-
ketporti;
d) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;
e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhän-
gige Erfindervergütungen;
f) Gewinne und Kosten, die mit dem versicherten Fabrika-
tions-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen, wie aus Kapital-, Spekulations- oder Grundstücks-
geschäften.

4 Versicherungswert

Versicherungswert in der Ertragsausfallversicherung ist
die Summe der Versicherungswerte für die Waren gemäß
Teil A Nr. 1.1 und 1.2 sowie der Einrichtung gemäß Teil B
Nr. 1 des versicherten Betriebes, welche durch den vorlie-
genden Vertrag versichert sind, Maximal 1 Mio. Euro.

5 Entschädigungsberechung / Unterversicherung

5.1 Der Versicherer ersetzt den Betriebsgewinn und die
Kosten, die der Versicherungsnehmer infolge der Be-
triebsunterbrechung während der Haftzeit nicht erwirt-
schaften konnte. Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr
Weiteraufwand rechtlich notwendig oder wirtschaftlich be-
gründet ist und soweit sie ohne Unterbrechung erwirt-
schaftet worden wären.
5.2 Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen und sonstige
Einrichtungen sind nur insoweit zu entschädigen, als sie auf
vom Sachschaden nicht betroffene Teile des versicherten
Betriebes entfallen.
5.3 Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach Ablauf der Haft-
zeit einstellen und aus Umständen ergeben, die infolge der
Betriebsunterbrechung eintreten, sind auf die Entschädi-
gungsleistungen angemessen anzurechnen.
5.4 Ist die Versicherungssumme unmittelbar vor Eintritt des
Versicherungsfalles niedriger als der Versichungswert, so
haftet der Versicherer nur nach dem Verhältnis der Versi-
chungssumme zum Versicherungswert unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles.
Auf den Einwand der Unterversicherung wird verzichtet,
wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles der
Versichungswert der versicherten Sachen gemäß Ziffer 1
die Versicherungssumme um nicht mehr als 33 1/3 Prozent
übersteigt.

Teil E - Übergreifende Bestimmungen

1 Gefahrumstände und Gefahrerhöhung

1.1 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers
1.1.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über ge-
fahrerhebliche Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in
Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versi-
cherers erheblich sind, den Vetrag mit dem vereinbarten
Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch in-
soweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertrags-
erklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in
Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf
den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzu-
schließen.
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Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen und kennt dieser den gefahrerheb-
lichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so
behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis ge-
habt oder dies arglilstig verschwiegen.
1.1.2 Rücktritt
1.1.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-
heblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom
Versicherungsvertrag zurückzutreten.
1.1.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die
unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrläs-
siger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, wenn auch zu anderen Bedingungen geschlossen hätte.
1.1.2.3 Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für
den Eintritt des Versicherungsfalles noch die Feststellung
oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt hat. Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.
1.1.3 Kündigung
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstän-
de, wenn auch zu anderen Bedingungen geschlossen hätte.
1.1.4 Rückwirkende Vertragsanpassung
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen,
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverlet-
zung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen
ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragbestand-
teil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um
mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus,
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb ei-
nes Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rungsnehmers fristlos in Schriftform kündigen.
1.1.5 Ausübung der Rechte des Versicherers
Der Versicherer muss die ihm nach 1.1.2 bis 1.1.4 zuste-
henden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er
darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner

Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht
verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 1.1.2
bis 1.1.4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch
gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer An-
zeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in 1.1.2 bis 1.1.4 genann-
ten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
1.1.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Falle der An-
fechtung steht dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der
der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
1.2 Gefahrerhöhung
1.2.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wären.
Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur -
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand än-
dert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt
hat.
Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 1.2.1 liegt nicht vor, wenn
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den
Umständen als mitversichert gelten soll.
1.2.2 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Ver-
sicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.
Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.
Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich an-
zeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat.
1.2.3 Eine Gefahrerhöhung liegt insbesondere - aber nicht
nur - vor, wenn
1.2.3.1 bei Antragstellung vorhandene oder im Versiche-
rungsschein zusätzlich vereinbarte Sicherungen beseitigt
oder vermindert wurden;
1.2.3.2 an den Gebäuden, in denen die versicherten Sachen
aufbewahrt werden, oder an einem angrenzenden Gebäu-
de Bauarbeiten durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil
oder andere Aufzüge angebracht werden;
1.2.3.3 Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den
Raum angrenzen, in dem die versicherten Sachen aufbe-
wahrt werden, dauernd oder vorübergehend nicht mehr
benutzt werden;
1.2.3.4 der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt
wird. Betriebsferien gelten nicht als Stilllegung;
1.2.3.5 nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum
Versicherungsort oder für ein Behältnis mit vereinbarten
zusätzlichen Sicherungsmerkmalen das Schloss nicht un-
verzüglich durch ein gleichwertiges ersetzt wird;
1.2.3.6 neben den versicherten Reiselagern weitere nicht
im Rahmen dieses Versicherungsvertrags versicherte
Reiselager mitgeführt werden.
1.2.4 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung nach Ziffer 1.2.2, kann der Versicherer den Vertrag
fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat.
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Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kündigen. Der Versicherer kann nicht
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen
nach Ziffer 1.2.4 bekannt, kann er den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat kündigen.
1.2.5 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen
oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen.
Erhöht sich in diesem Fall die Prämie um mehr als 10 Pro-
zent oder schließt der Versicherer die Absicherung der
höheren Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kün-
digen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.
1.2.6 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder
Vertragsanpassung nach Ziffer 1.2.4 oder 1.2.5 erlöschen,
wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der
Gefahrerhöhung bestanden hat.
1.2.7 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungs-
fall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach
Ziffer 1.2.2 vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen.
1.2.8 Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 1.2.4 ist der
Versicherer bei vorsätzlicher Verletzung der Pflichten des
Versicherungsnehmers nicht zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versiche-
rer hätte zugegangen sein müssen. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten grob fahrlässig, so gelten Zif-
fer 1.2.7 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrer-
höhung zu dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt bekannt war.
1.2.9 Der Versicherungsschutz bleibt ferner bestehen,
1.2.9.1 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht
war oder
1.2.9.2 wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen
und eine Kündigung nicht erfolgt war.

2 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

2.1 Der Versicherungsnehmer hat
2.1.1 alle neben den für die Höchsthaftungssummen vor-
ausgesetzten Verschlüssen, bei Antragstellung vorhan-
denen und zusätzlich vereinbarten Sicherungen voll ge-
brauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, insbesondere
die Geschäftsräume außerhalb der Geschäftszeit ver-
schlossen zu halten;
2.1.2 alle Geschäftsbücher, Einkaufsrechnungen und son-
stige Geschäftsunterlagen (z.B. Wareneingangs- und Wa-
renausgangsbücher, Inventuren, Bilanzen, Gewinn- und
Verlustrechnungen) sowie die Reiselagerverzeichnisse
nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchhaltung
in Übereinstimmung mit handels- und steuerrechtlichen

Vorschriften zu führen. Alle Geschäftsvorfälle sind unver-
züglich fortlaufend zu verbuchen.
2.1.3 dem Versicherer einen Geschäftsraum- oder Woh-
nungswechsel, auch eines Reiselagerbegleiters, unver-
züglich anzuzeigen;
2.1.4 bei allen seinen Handlungen die Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns dieses Geschäftszweigs wahrzu-
nehmen und zu berücksichtigen, dass ein besonderes Be-
dürfnis nach Sicherheit für die versicherten Sachen be-
steht;
2.1.5 dem Versicherer, sofern er für versicherte Sachen
eine weitere Versicherung nimmt, den anderen Versicherer
und die Versicherungssumme unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen.
2.2 Für das Verhalten der Reiselagerbegleiter gelten au-
ßerdem die Vorschriften des Merkblattes für Reiselager-
begleiter des Schmuckwaren-, Uhren- und Bijouteriege-
werbes und die Kraftfahrzeug-Klausel. Diese sind dem
Reisenden auszuhändigen.

3 Obliegenheiten im Versicherungsfall

3.1 Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versi-
cherungsfalles
3.1.1 unverzüglich Anzeige an den Versicherer zu erstat-
ten;
3.1.2 Schäden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu min-
dern, insbesondere Ersatzansprüche gegen Dritte form-
und fristgerecht sicherzustellen und Weisungen des Versi-
cherers zu beachten;
3.1.3 unverzüglich alles zu tun, was zur Aufklärung des
Sachverhalts dienlich sein kann;
3.1.4 dem Versicherer die gemäß Ziffer 2.1.2 zu führenden
Unterlagen auf Wunsch unverzüglich zur Verfügung zu
stellen;
3.1.5 Schäden durch strafbare Handlungen (z. B. Raub,
Diebstahl) unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle
und gegebenenfalls auch dem zuständigen Personal des
Beförderungsunternehmens oder des Hotels anzuzeigen
und sich dies bescheinigen zu lassen.
Der Polizeidienststelle ist außerdem unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;
3.1.6 für zerstörte oder abhandengekommene Wertpapiere
oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das
Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige
Rechte zu wahren; insbesondere abhanden gekommene
Sparbücher und andere sperrfähige Unterlagen unverzüg-
lich sperren zu lassen.

4 Sicherheitsvorschriften
4.1 Der Versicherungsnehmer hat
a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu be-
achten;
Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das
Gewerbeaufsichtsamt schriftlich zugestimmt hat, be-
einträchtigen die Entschädigungspflicht nicht;
b) eine übliche (jedoch mindestens einmal wöchentlich)
Datensicherung vorzunehmen, d.h. Duplikate der versi-
cherten Daten und Programme anzufertigen und so aufzu-
bewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich
nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschä-
digt werden oder abhandenkommen können. Die tech-
nischen Einrichtungen zur Datensicherung müssen jeweils
dem Stand der Technik entsprechen. Im Interesse der
Schadenverhütung hat der Versicherungsnehmer die Vor-
schriften und Hinweise des Herstellers zur Installation,
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Wartung und Pflege der Datenverarbeitungsanlage / Da-
tenträgern zu beachten;
c) solange die Arbeit in dem Betrieb ruht,
aa) die Türen und alle sonstigen Öffnungen des Versiche-
rungsortes stets ordnungsgemäß verschlossen zu halten;
bb) alle bei Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich
vereinbarten Sicherungen voll gebrauchsfähig zu erhalten
und zu betätigen;
ruht die Arbeit nur in einem Teil des Versicherungs-
ortes, so gelten diese Vorschriften nur für Öffnungen und
Sicherungen der davon betroffenen Räume; vertragliche
Abweichungen bedürfen der Schriftform;
d) nicht benutzte Räume des Versicherungsortes genügend
häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden An-
lagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und
entleert zu halten;
e) während der kalten Jahreszeit alle Räume des Ver-
sicherungsortes genügend zu beheizen und dies genügend
häufig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden An-
lagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und
entleert zu halten;
f) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen min-
destens 12 cm über dem Fußboden zu lagern.
4.2 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten
gemäß 4.1 gelten hinsichtlich der Rechtsfolgen die Be-
stimmungen von Ziffer 5.

5 Verletzung von Obliegenheiten

5.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungs-
falles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheits-
verletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein
Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.
5.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versi-
cherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung
in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der
vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungs-
schutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungs-
obliegenheit zur Vorraussetzung, dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist der
Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.
5.3 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
5.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziffer 5.1 zuste-
hendes Kündigungsrecht ausübt.

6 Repräsentanten

Dem Versicherungsnehmer stehen als Repräsentanten
gleich,

6.1 Personen, die in dem Geschäftsbereich, zu dem die
versicherten Sachen gehören, aufgrund eines Vertretungs-
oder eines ähnlichen Verhältnisses anstelle des Versiche-
rungsnehmers die Obhut über diese Sachen ausüben;
6.2 Personen, die damit betraut sind, rechtserhebliche Tat-
sachen anstelle des Versicherungsnehmers zur Kenntnis
zu nehmen und dem Versicherer zur Kenntnis zu bringen.

7 Fälligkeit der Geldleistung, Zahlung und Verwirkung der
Entschädigung

7.1 Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach
endgültiger Feststellung des Versicherungsfalles und des
Umfangs der Leistung durch den Versicherer fällig, jedoch
kann einen Monat nach Anzeige des Schadens als Ab-
schlagszahlung der Betrag verlangt werden, der nach Lage
der Sache mindestens zu zahlen ist.
7.2 Der Versicherer kann die Zahlung verweigern, wenn
7.2.1 Zweifel an der Berechtigung des Versicherungsneh-
mers zum Zahlungsempfang bestehen, bis zur Beibringung
des erforderlichen Nachweises;
7.2.2 im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall be-
hördliche Erhebungen oder ein strafgerichtliches Verfah-
rens gegen den Versicherungsnehmer Reiselagerbegleiter
eingeleitet worden sind, bis zum rechtskräftigens Ab-
schluss dieser Verfahren.
7.3 Der Versicherer ist von Entschädigungspflicht auch
dann frei,
7.3.1 wenn der Versicherungsnehmer oder Reiselagerbe-
gleiter den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat.
Bei grober Fahrlässkeit ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen.
7.3.2 wenn er aus Anlass des Versicherungsfalles in argli-
stiger Absicht versucht hat, den Versicherer zu täuschen.

8 Wiederherbeigeschaffte Sachen

8.1 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen er-
mittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies dem Versi-
cherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
8.2 Sind wiederherbeigeschaffte Sachen mit ihrem vollen
Wert entschädigt worden, so hat der Versicherungsnehmer
die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sachen dem
Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungs-
nehmer hat hierüber auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung zu entschei-
den; nach Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den
Versicherer über.
8.3 Sind wiederherbeigeschaffte Sachen nur mit einem Teil
ihres Wertes entschädigt worden, so kann der Versiche-
rungsnehmer die Sachen behalten und muss dann die Ent-
schädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb
zweier Wochen nach Aufforderung durch den Versicherer
nicht bereit, so sind die Sachen im Einvernehmen mit dem
Versicherer öffentlich meistbietend zu verkaufen. Von dem
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer
den Anteil, welcher der von ihm geleisteten Entschädigung
entspricht.

9 Kündigung

9.1 Die Versicherung besteht für die vereinbarte Dauer.
Beträgt diese mindestens ein Jahr, so verlängert sie sich
um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn die Versi-
cherung nicht drei Monate vor Ablauf durch eine Partei
schriftlich gekündigt wird.
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9.2 Gibt der Versicherer dem Versicherungsnehmer eine
Änderung des Tarifs für die Versicherung von Bijouterie-
valoren oder der Kraftfahrzeug- Klausel bekannt, so kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb von zwei
Wochen nach Bekanntgabe mit einer Frist von einem Mo-
nat kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer nicht, gilt
nach zwei Wochen die bekannt gegebene neue Fassung.
9.3 Bezieht sich die Versicherung auch auf Sachen in einem
Land, das sich im Kriegszustand oder in kriegsähnlichen
Zustand befindet, so kann der Versicherer diesen Teil des
Vertrags jederzeit mit einer Frist von einer Woche kündi-
gen. Der Versicherungsnehmer kann innerhalb von vier
Wochen nach der Kündigung des Versicherers seinerseits
den ganzen Vertrag mit einer Frist von einer Woche kündi-
gen.

10 Rechtsverhältnisse nach dem Versicherungsfall

10.1 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide
Parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündi-
gung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen
Monat nach dem Abschluss der Verhandlungen über die
Entschädigung zugehen.
10.2 Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem
Monat einzuhalten. Kündigt der Versicherungsnehmer, so
kann er bestimmen, dass seine Kündigung sofort oder zu
einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode. Eine
Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim beim Versicherungsnehmer wirksam.
10.3 Hat der Versicherer gekündigt, so ist er verpflichtet,
für die noch nicht abgelaufene Versicherungszeit den ent-
sprechenden Anteil der Prämie zurückzugeben.

11 Prämie

11.1 Die erste und einmalige Prämie wird, wenn nichts an-
deres vereinbart ist, unverzüglich nach Ablauf von zwei
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.
Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige
Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeit-
punkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem
Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge
aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer kann vom Vertrag
zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Das gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.
11.2 Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten
Zeitpunkt fällig.
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
hat.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens
zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur
wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie,
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechts-
folgen angibt, die mit dem Fristablauf verbunden sind.
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die-
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn er mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen
wurde.

Der Versicherer kann den Vertrag dann ohne Einhaltung
einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer
mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen hat. Hat
der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats die angemahnte
Prämie, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle,
die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung
eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.
11.3 Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart,
gilt als erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahres-
prämie.
11.4 Die Haftung des Versicherers beginnt zum verein-
barten Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn zur Prämien-
zahlung erst später aufgefordert, die Prämie aber ohne
Verzug bezahlt wird. Ist dem Versicherungsnehmer bei
Antragstellung bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits
eingetreten ist, so entfällt dafür die Haftung.
11.5 Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses vor Ablauf der vereinbarten Dauer steht dem Versi-
cherer dafür nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestan-
den hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt
wegen einer Anzeigepflichtverletzung oder durch Anfech-
tung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung be-
endet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirk-
samwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu.
Tritt der Versicherer wegen Fälligkeit der Prämie zurück,
kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Kündigt der Versicherungsnehmer nach Eintritt eines Ver-
sicherungsfalles, so hat der Versicherer nur Anspruch auf
den Teil der Prämie, der der abgelaufene Vertragszeit ent-
spricht. Kündigt der Versicherer, so hat er die Prämie für
das laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis der
noch nicht abgelaufenen zu der gesamten Zeit des Versi-
cherungsjahres zurückzuzahlen.

12 Mehrfachversicherung

12.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein Inter-
esse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungs-
verträgen versichert ist und entweder die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert übersteigen
oder aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der an-
deren Versicherungen zu zahlen wäre, den Gesamtscha-
den übersteigt.
Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist,
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er
die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages ver-
langen.
Er kann auch verlangen, dass die Versicherungssumme auf
die Prämie herabgesetzt wird, die durch die früher ge-
schlossene Versicherung nicht gedeckt ist; in diesem Fall
ist die Prämie entsprechend zu mindern.
Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt,
wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines
Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachver-
sicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung oder Her-
absetzung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Er-
klärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.
12.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht abgeschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder
in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Der Versi-
cherer hat Anspruch auf die Prämie bis zu dem Zeitpunkt,
in dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt.

13 Sachverständigenverfahren
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13.1 Bei Streit über die Höhe des Schadens können beide
Parteien die Feststellung durch Sachverständige verlan-
gen.
13.2 In diesem Fall benennen beide Parteien unverzüglich
je einen Sachverständigen. Jede Partei kann die andere
unter Angabe des von ihr benannten Sachverständigen zur
Benennung des zweiten Sachverständigen schriftlich auf-
fordern. Wird der zweite Sachverständige nicht binnen vier
Wochen nach Empfang der Aufforderung bestimmt, so kann
ihn die auffordernde Partei durch die Handelskammer -
hilfsweise durch die konsularische Vertretung der Bundes-
republik Deutschland - benennen lassen, in deren Bezirk
sich die versicherten Sachen befinden.
13.3 Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Fest-
stellungsverfahrens einen Dritten als Obmann. Einigen sie
sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei oder
beider Parteien durch die Handelskammer - hilfsweise
durch die konsularische Vertretung der Bundesrepublik
Deutschland -, in deren Bezirk sich die versicherten Sachen
befinden, ernannt.
13.4 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen alle
Angaben enthalten, die für eine Beurteilung der Ersatzlei-
stung des Versicherers notwendig sind.
13.5 Die Sachverständigen legen beiden Parteien gleich-
zeitig ihre Feststellungen vor. Weichen diese voneinander
ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sach-
verständigen gezogenen Grenzen und legt seine Entschei-
dungen beiden Parteien gleichzeitig vor.
13.6 Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen.
Die Kosten des Obmanns tragen beide Parteien je zur
Hälfte. Diese Regelung gilt auch, wenn sich die Parteien auf
ein Sachverständigenverfahren einigen. Sofern der Versi-
cherer das Sachverständigenverfahren verlangt, trägt er
die Gesamtkosten des Verfahrens.
13.7 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des
Obmanns sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen.
13.8 Wenn die Sachverständigen oder der Obmann die
Feststellungen nicht treffen können oder wollen oder sie
ungewöhnlich verzögern, so sind andere Sachverständige
zu ernennen.

14 Verjährung

14.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach
den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches.
14.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung
von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem
die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller
zugeht.

15 Zuständiges Gericht

15.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versi-
cherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Ge-
richt örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.

15.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person,
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines ge-
wöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das
zuständige Gericht auch nach dem Sitz der Niederlassung
des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts
oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.
15.3 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt
des Versicherungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen
den Versicherer oder den Versicherungsnehmer nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung.
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